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Sondereigentum oder gemeinschaftliches Eigentum? 
 
Die folgende stufenweise Vorgehensweise hilft Ihnen bei der Überprüfung, ob ein 
Gebäudebestandteil zum Sondereigentum gehört oder aber Teil des 
gemeinschaftlichen Eigentums ist: 
 
FRAGE 1: Gehört der betreffende Gebäudebestandteil zu einem im 

Sondereigentum stehenden Raum (§ 5 Abs. 1 WEG)? 
 

Falls NEIN:  zwingend gemeinschaftliches Eigentum, keine weitere Prüfung! 
 

Falls JA: weitere Prüfung notwendig: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Prüfstufe 1: Sind mehrere (nicht notwendig alle) 
Wohnungseigentümer auf die Benutzung des 
Gebäudebestandteils angewiesen? (§ 5 Abs. 2 WEG) 

Prüfstufe 2: Bestimmt der Gebäudebestandteil die 
äußere Gestaltung des Gebäudes? (§ 5 Abs. 1 WEG) 

Prüfstufe 3: Ist der Gebäudebestandteil für Bestand 
und/oder Sicherheit des Gebäudes erforderlich (§ 5 
Abs. 2 WEG) 

Prüfstufe 4: Würde durch Veränderung, Beseitigung 
oder Einfügung des Gebäudebestandteils das 
gemeinschaftliche Eigentum oder das 
Sondereigentum über das in § 14 WEG genannte Maß 
hinaus beeinträchtigt werden? (§ 5 Abs. 2 WEG) 

Prüfstufe 5: Wurde der Gebäudebestandteil in der 
Teilungserklärung/im Teilungsvertrag zu 
gemeinschaftlichem Eigentum erklärt? (§ 5 Abs. 3 
WEG) 

Wenn NEIN Wenn NEIN 

Wenn NEIN 

Wenn NEIN 

Wenn NEIN 

Sondereigentum 

Wenn NEIN 

Gemeinschaftliches 
Eigentum 

Wenn JA: (z.B. Hausflur, 
Gemeinschaftsaufzug) 

Wenn JA: (z.B. Haustür, 
Dach) 

Wenn JA: (z.B. Fundament, 
Blitzschutz) 

Wenn JA: (z.B. Wohnungstür) 

Wenn JA 


